




















































































































































Übersicht. 
In der Einzelbetrachtung sollte dargelegt werden, daß das 

römische Recht zwar den Satz: "Keine Entschädigung ohne 
Schuld" als ein Gebot der Vernunft, nicht nur als eine für die, 
Mehrzahl der Fälle gültige Regel 1

) hat durchführen woll e n , 
ihn aber nicht hat durchführen k ö n n e n. 

Das Verschuldungsprinzip ist im römischen Rechte, obwohl 
es die Römer zu den Fundamentalsätzen ihres entwickelten 
Rechtssystems 2) rechnen und seine Reinheit zu wahren bestrebt. 
sind, dennoch in zahlreichen Fällen durchbrochen. Es muß zu
gegeben werden, daß manche dieser Ausnahmen in den beson
deren Verhältnissen, in welchen sie Platz greifen, eine Erklärung 
finden könnten. Aber durchaus nicht überall ist das möglich_ 
und häufig wird dann versucht, die Haftung ohne Schuld ä u ß e 1'-

1 ich durch Kulpafiktion 3) mit dem Schuldprinzip in Einklang 
zu setzen. Vielfach verweisen die Römer auch nur auf die 
aequitas, und damit ist ja gerade ausgesprochen, daß das Rechts
gefühl 4) sich in diesen Fällen den Konsequenzen des Verschuldungs-
prinzipes entgegenstellt. 

1) Eine andere Auffassung vertritt G. Riimelin, Arch. f. ziv. Prax •. 
Bd. 88 S. 287. Er führt aus, das römische Recht habe das Verursachungs

nicht abgelehnt, sondern sich nur nicht veranlaßt gesehen, es in 
größerem Umfange zur Anwendung zu bringen. Dagegen spricht die häufige 
Betonung des Prinzips und die Anwendung der vielen "Denkformen " und 
Fiktionen zu seiner Aufrechterhaltung. 

2) Über die "liberale" Grundidee und den subjektiven Standpunkt des 
röm. Rechtes vgl. Bin d i n g, Handbuch Bd. 1 S. 710 Anm. 11; M a t a j a 
a. a. O. S.6. 

3) vgl. Pernice, Labeo II, 2,1 S. 50; R. Merkel a. a. O. S.113. 
4) Auch heute wird vielfach gerade in den Fällen der Haftung ohne. 

Schuld auf die "Billigkeit" verwiesen - vgl. U n ger, Jahrb. f. Dogm. N. F. 
Bd. 21 S. 299 ff. - und das läßt wohl den Schluß zu, daß in dieser Materie 
Rechtsanschauungen sich Bahn brechen, deren Begründung aus den be
stehenden Rechtsgrundsätzen Schwierigkeiten bereitet. Die Wendung "es ist 
billig" kann übrigens in verschiedenem Sinne gebraucht werden. "Es ist 
billig" kann bedeuten: a) daß von der Rechtsregel in ein z eIn e n Fäll e n 
aus Gründen, die nicht notwendig Rechtsgründe zu 
sein brauchen, abgewichen werden soll; b) daß eineRechtsregel, 
besonders eine zu schaffende neue Rechtsregel, dem 
R e c h t s g e f ü h I e n t s p r e c h e. Der ersten Kategorie entspricht die-
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Man wird einwenden können, daß die Begründung gerade 
der schwache Punkt der klassischen Entscheidungen der römischen 
.Juristen ist, aber auch die moderne Wissenschaft des römischen 
Rechts hat das Problem, die objektive Haftung im römischen 
mit dem Verschuldungsprinzip in Einklang zu setzen, nicht 
gelöst. Auch sie muß, sofern sie an dem Verschuldungsprinzipe 
festhalten will, das Vorhandensein der Haftung ohne Schuld im 
römischen Rechte als singulär- betrachten oder mit Kulpafiktion 
und Unterstellung freiwilliger Garantieübernahme sich behelfen. 

Zahl und Eigenart der Fälle der Haftung ohne Schuld im 
römischen Rechte erlauben aber nicht, sie als bloße singuläre 
Ausnahmen zu betrachten, und der Umstand, daß die Erklärung 
aus dem Schuldprinzipe nicht möglich ist, läßt den Schluß auf 
dessen Unzulänglichkeit zu. 

Zur Unterstützung dieser Folgerung darf man auf die 
11 ist 01' i s ch e En t wi c kl un g verweisen. Die im römischen 
Rechte sich findenden Fälle der Haftung ohne Schuld, welche 
lediglich als Singularitäten betrachtet worden sind, haben trotz 
der von Grund aus veränderten Kulturverhältnisse und Lebens
bedingungen zwei Jahrtausende überdauert und hab e n si c h, 
man kann sagen ohne Ausnahme, bis heute be
hau pt e t. Nicht nur haben sie keine Schmälerung erfahren, 
sondern an Bedeutung zum Teil sogar außerordentlich gewonnen, 
und die Haftung ohne Verschulden hat sich wichtige neue 
Gebiete erobert, die ihr im römischen Rechte noch verschlossen 
waren. Nur beispielsweise soll hier hingewiesen werden auf 
die Ha f tun g für fr emd e Sc h u I d, die Er s atz p fl ich t 
bei In tel' e s sen k 0 II i si 0 n in allen ihren Formen, besonders 
die Ersatzpflicht bei Notangriff nach Bürgerlichem Gesetzbuch, 
die E nt e i gnu n g in ihrer heute so außerordentlich gewachsenen 
Bedeutung, alle die Spezialgesetze zur Verhütung von Epidemien, 
zur Bekämpfung der Reblaus, die Rayongesetze, die Er s atz
p fl ich t k 0 n z e s si 0 nie r t erB e tri e b e, die Haftpfiicht
gesetze und neuerdings das Gesetz über den Verkehr mit 

Fassung des § 829 BGB., in welchem es heißt: "Der Schaden ist so weit 
zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen, ins b es 0 n der e 
11 ach den Ve r h ä I t n iss end erB e t eil i g t e n , eine Schadlos
haltung erfordert ... " Schweiz.OblR. Art. 58: "Aus Rücksichten der 
Billigkeit kann der Richter aus nah m s w eis e auch eine nicht. zur.ech
nungsfähige Person, welche den Schaden verursacht hat, zu teIlWeIsern 
Q der vollständigem Ersatz verurteilen". M. E. ist damit nicht der richtige 
Standpunkt eingenommen, nicht das Billigkeitsgefühl unter besonderen Um
ständen, sondern das Rechtsgefühl fordert a.llgemein die Ersatzpflicht des 
unzurechnungsfähigen Täters. 
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Kraftfahrzeugen, die Ver s ich er u n g s g e set z e so w e i t sie 
Zwangsversicherung Dritter anordnen 'die Ersatz
ver p f I ich tun g bei 0 b je k t i v re c h t s w i d r i gen Ei n,
g r if f e n in Privatrechte,. die Entschädigung bei ungerechtfertigter 
Arresterwirkung, die En tsch ädigung un schuldig Verurteilter die 
Aufg'abe des Deliktsstandpunktes bei der .Alimentation~ver
pflichtung, die Haftung der juristischen Person und die 
Haf~ur:g. des Staates für seine Beamten. Um die Haftung 
der JUrIstIschen Person zu begründen, hat man immer wieder 
unternommen, ihre Verschuldungsfähigkeit zu konstruieren. Im 
?runde. will man aber die Verschuldungs fähigkeit nur 
InsoweIt anerkennen, als zur Begründung der Ent
schädigungsverpflichtung notwendig ist.1

) 

Diese ganze Entwicklung ist um so bedeutsamer, als die 
Gesetzgebung der Theorie vielfach vorausgeeilt ist und über-die 
~run~prir:zipien der objektiven Haftung eigentlich recht wenig 
UberemstImmung berrscht.2

) Der Gedanke läßt sich nicht zurück
weisen, daß eine ursprüngliche und mächtige, wenn auch nicht 
immer zielbewußte Bewegung nach neuer Gestaltung der Schadens-

1) vgl. Wal ter P er I m an n in Grünhuts Zeitschr. Bd. 34 S. 57ff.; S. 58: 
,, ~ber die Rechtswissenschaft ist längst darauf aufmerksam geworden, daß 
d~e durch Spez~al.gesetze gewährten Entschädigungen, von der alten Ent
eIgnun~s~ntschadlgung a?gefangen. bis zu den jüngsten Rechtsgebilden, der 
EntschadIgung unschuldIg VerurteIlter und Verhafteter nicht bloße Einzel
erscheinungen sind, sondern untereinander durch ein' allgemeines Prinzip 
zusammenhängen, aus welchem sie - bewußt oder unbewußt - heraus
gewachsen sind". Daß manche dieser Ersatzverpflichtungen in das ö ff e n t-
1 ich e Re c h t einzureihen sind, nimmt ihnen wohl nichts von ihrer Be
de_utung auch für ßas Pri,:atr~cht. Im Gegenteil wird das Rechtsgefühl 
sta:ker sprechen mussen, bIS sICh der Staat entschließt, sich selbst die 
Pfhch~ aufzuerlegen, ~rsatz .zu g~währen fü~ EiI?-griffe in die Rechtssphäre 
~es elllzeinen. Vgl. uber dIe Falle der obJektIven Schadensersatzpflicht 
Im mo.dernen .Rechte besonders v. Ra n d a a. a. O. Einl. §§ 1, 2, 3. Das 
BGB. III VerbI~dung mit dem neuen HGB. ist allerdings in einigen wenig 
bedeuten~~n Fa~~en auf d~n ::Handpunkt der Verschuldung zurückgekehrt, 
welche fruher Falle der obJektIven Haftung waren, so z. B. in der Regelung 
der Haftung des Frachtführers. . 

2) .Ma~ spricht oft von "einfachen" Entschädigungsforderungen oder 
von obhgatlOnes "ex lege", da wo von Haftung ohne Schuld die Rede ist. 
V gl. ~I. R ü m e ~ in, Gründe der Schadenszurechnung S. 1 ff.; E ger, Komm. 
z. ReIChshaftpfhchtgesetz 6. Aufl. zu § 1 S. 2. Im Grunde sind aber alle 
obligationes . "obligatione~ ex l~ge", u?d ?aß die z. B. in den Haftpflicht
gesetze~ statUIerte ErsatzpflIcht ellle obhgatlO ex lege speciali ist, ändert 
daran mchts. Man kann aus dem Ausdruck "ex lege" wohl nur den Schluß 
ziehen, daß die Gesetzgebung hier der gestaltenden Theorie vorangeht. VgL 
R. Me r k el a. a. O. S. 129: "Damit ist aber die Frage nach dem Grunde 
dieser Haftung nicht beantwortet, sondern umgangen. Das Gesetz hat doch 
seine Gründe". Vgl. J u n g a. a. O. S.113. 
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ersatzlehl'e drängt.1) Der kunstvolle Bau des Schuld systems im 
Ersatzrechte, dessen Errichtung eine große und von J her i n g 
mit Recht gepriesene Tat der Römer gewesen ist, beginnt zu 
verfallen, und Stein auf Stein löst sich aus seinem Gefüge. 

Gegen das Verschuldungsprinzip als Grundlage der Ersatz
verbindlichkeit sprechen neben der historischen Entwicklung 
aber auch manche dogmatische Erwägungen, die besonders von 
B indi n g in seinen "Normen" eine glänzende Darlegung ge
funden haben. Die wichtigsten Argumente ergeben sich wohl 
einerseits aus dem Ge gen s atz zwischen der Strafe, die das 
Sub je k t, den rr ä te r, in erste Linie stellt, und der Ent
schädigungspflicht, die vom 0 b j e k ti v en Mo m en t, vom 
S c ha den ausgeben muß, andererseits daraus, daß Restitution 
und Repa~'ation häufig kaum auseinanderzuhalten sind und 
zwischen Erfüllung und Ersatz, Rückerstattung" der Bereicherung" 
oder der Impensen und Schadensersatz oft schwer die Grenze 
zu ziehen ist. 

Läßt sich diesem Ergebnis, daß das Verschulclungsprinzip 
nicht mehr ausreichend ist., ein positives Resultat an die Seite 
stellen, und kann eine Grundidee gefunden werden, welche die 
Fälle der objektiven Haftung verbindet? . 

Die Römer selbst sind einem einheitlichen Gedanken mit 
Bewußtsein nicht gefolgt. Sie haben von Fall zu Fall 2) dem 
Drucke ihres Rechtsgefühles nachgegeben, und da hat sich die 
objektive Haftung leichter herausgebildet oder erhalten, wo sie 
eine latente war, wie z. B. bei der Noxalhaftung. Trotzdem läßt 
sich vielleicht doch ein einheitlicher Grund dafür finden, daß 
gerade in den im römischen Rechte aufgestellten Fällen eine 
Haftung ohne Schuld dem Rechtsgefühle der Römer ent-
·sprochen hat. . . 

Die Fälle der Haftung ohne Verschulden haben, WIe m der 
Einzelbetrachtung versucht worden ist klarzulegen, das Gemein
same, daß sie eine b es 0 n der e Art der Ver urs ach u n g" , 3) 

1) vgl. M. R ü m e li n a. a. O. S. 1 ; G. R . .ii m el i 11 a. a. O. S. 315; 
J u n g a. a. O. S. 163ff. und die oben zitierte Außerung von Perlma~n. 

2) vgl. M. R ü m e I in, Gründe der Schadenszurechnung S. 18. KeI~e 
Erklärung ist, wie früher manchmal angenommen worden, ?er SystematJl~ 
der Römer und der Einteilung in obligationes quasi ex dehcto ur:d quasI 
ex contracto zu entnehmen. Vgl. besonders Gi rar d a. a. O. S. 692 ff. , 424 
und v. Randa S.24. 

3) Manche Schriftsteller sprechen. dahe~ in diesen Fällen Jz. B. ~ei einer 
"freien" Handlung des Erben, der dIe legIerte Sache zerstort) mcht v~m 
"casus", sondern beschränken den mehrdeutigen Ausdruck casu~ auf E~~Ig
nisse, welche auf eine solche besondere Art der Verursachung mcht zuruck
zuführen sind. Zu dem Worte "Zufall" vgl. v. Ra n d a a. a. O. S.36. 
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eine eng er e Be zieh un g, an welche die Ersatzpflicht ge
knüpft werden kann, voraussetzen. i

) Nicht für Zufall" schlecht
hin soll gehaftet werden. Die Haftung soll" auch nicht ins 
Grenzenlose gehen, denn dom römischen Recht läßt sich ent
nehmen, daß auch da, wo eine objektive Haftung tatsächlich be
steht, gewisse Arten des casus haftbefreiend wirken, wie z. B. 
die vis major und ebenso das Selbstverschulden und das" Ver
haI t e n" des V erl"etzten. Somit werden sich die Fälle der 
Ersatzverpflichtung im römischen Recht untereinander und mit 
der Haftung für culpa, denn auch die Verschuldung 
ist ein e be so n der e F 0 r m d er Ver urs ach u n g, von dem 
Gesichtspunkt verbinden lassen, daß zur Entstehung der Ersatz
verpflichtung immer eine spezielle Kausalbeziehung vorausgesetzt 
werden muß. 

Im Grunde postulieren wohl auch die wichtigsten juristi
schen Theorien,2)3) welche Fälle der objektiven Haftung unter 
einen gemeinsamen Gesichtspunkt zusammenfassen wollen, eine 
Haftung für besondere Verursachung. Das gilt von dem Pr i n z i p 
des aktiven Interesses,4) aber auch von dem Prinzip der 

.. 1) A~f den Gesichts~unkt der besonderen Verursachung ist m. E. auch 
z~ruckzufuhren, daß die H a f tun g des jen i gen, der s ich z u 
eln .~m G~schäfte, z,u einer Verrichtung zudrängt, ver
scharft WIrd. Vgl. Perlllce, Labeo TI, 2,1 S. 216; Baron, Arch. f. ziv. Prax. 
Bd.: 78 S. 204, ~78; ~ i n d s c h eid, Pand. Bd. 2 § 378 Anm. 7; über den 
Trodler, der SICh die Sache erbeten hat, vgl. Der n bur g, Pand. Bd. 2 
S. 330 Anm.8; 1. 1 § 35 D. 16,3; 1. 4 pr. D. 12, 1; vg1. auch 1. 23 D. 19, 5 und 
1. 10 D. 3,5. Vgl. dazu Tl' ä ger a. a. O. S.319 Anm. 1: "Wer ein Fuhr
werk besteigt, muß wissen, daß ~r sich damit einer gewissen Gefahr aus
setzt. . Von demjenigen aber die Ubernahme der Gefahr zu verlangen, der 
den (lllcht schuldhaft) Verletzten auf dessen Bitten aus Gefälligkeit mit
g~:llOmmen hat, erscheint ungerecht und der Forderung des Gesetzes, Ver
trage ~ach Tre.u und Glauben ausz?-legen, nicht entsprechend". Auch daranf 
k~nl1 hl~r verWIesen w:erden, daß die Frage, wer ein In tel' e s se, s pe z i e 11 
eIn wir t s c h a f t 11 C h e s In t e res se, an einem Geschäfte habe im 
~ömisc~len Rechte von prinzipiellem Einfluß auf die Schärfe der Haftung 
1st. DIeser Gedanke hat in dem römischen (wie Per nie e sich einmal 
ausdrückt) "N u tz e n s c h em a" seinen Ausdruck gefunden. 

2) vg1.auchG.Rümelin, Arch.f.ziv.Prax. Bd.88S.301; v.Randa 
a. a. O. S. 13 ff., 18. 

3) Im Gegensatz zu den Theorien, die wirtschaftliche und soziale Mo
l~en~e in den Vordergmnd t.reten..1assen: Vgl. die. angeführten Schriften von 
S teIn b ach und M at a J~: Uber die verschiedenen Theorien vgl. be
sonders v. Ra nd a S. 13ff. Uber die Theorie von Mauczka vgl. besonders 
v. Ra n d a a. a O. S. 16. 

4) v~l. R. ~~erkel a. ~. O. z. B. S. 151ff., 160ft, 164ff., 179: vg!: 8.205, 
wo von emer Wlrkungssphare des" Handelnden" gesprochen wird. Uber die 
Frage d~r. Re c h tm ä ß i g k ei t der Handlung in den Fällen der Inter
essenkolhslOnet;t vg~. zu Anfang S. 10 Anm. 2. Auch die Frage ist interessant, 
auf welcher SeIte dIe Ver urs ach u 11 g des Ein tri t t es der Interessen-

. '. 
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Ge f ährd un gsh aft un g, d. h. einer Haftung für Schaden, 
welche Folge einer objektiv gefährlichen Handlung ist. "Ge
fährdung" allein kann ja nicht genügen, um eine Er s atzpflicht 
zu begründen. In den 'V orten "gefährlich", "Gefahr"' wird doch 
wohl geradezu ein Kausalurteil ausgesprochen. i

) 

Wenn nun die vorstehenden Erörterungen dahin zusammen
gefaßt werden: die Ver urs ach u n g und nie h t die Ver
s c h u I dun g ist der er s t e und ' urs p r ü n g li c·h e G run d 
der Er s atz p fli ch t, so ist damit nicht ein neues Prinzip ge
fordert, es soll nur ausgesprochen werden, daß das Verursachungs
prinzip als . erster Grund der Ersatzpflicht in jedem Zivilrechte 
- wenn auch zurückgedrängt, wie im römischen Rechte - ge
geben ist.:!) Es soll nicht der Schluß gezogen werden, daß nun 
in jedem Falle rechtswidriger Verursachung Schadensersatz ge
leistet werden müsse. 

Gewiß ist es richtig, wenn He ins h e i m e I' sagt, die 
Grenzenlosigkeit des Kausalbegriffes zwinge dazu, jede Schadens
haftung an irgendwelche näh erb es tim m t e Kausalbeziehung 
zwischen dem Ersatzpflichtigen und dem Schadenseingriff zu 
knüpfen.3) 

kollision einerseits bei Not ver t eid i g u 11 g, andererseits bei Not a n
g r i f f zu suchen ist. 

1) Auch das "Gefährdungsprinzip" ist nur ein "Prinzip", d. h. es kann 
nicht unmittelbare praktische Anwendung finden, es müssen vielmehr auf 
Grund des Prinzips Rechtsregeln erst geschaffen werden. Vg1. Endemann 
a. a. O. Bd. 1 S.748; v. Ra n d a a. a. O. S. 14. Das Gefährdungsprinzip ist 
insofern unvollständig, als zur Gefährlichkeit der Handlung noch besondere 
weitere Momente hinzutreten müssen, um die Handlung zu rechtfertigen, 
wenn daraus nicht eine so allgemeine Ausdehnung der Haftung - man 
denke an "Reiten, Jagen, Fahren, Böllerschießen" ; vgl. M. Rümelin, Gründe 
der Schadenszurechnung S. 45 - resultieren soll, daß dadurch dem Prinzip 
wieder alle Bedeutung genommen wird. Auf diesen weiteren Momenten 
liegt manchmal sogar das Hauptgewicht, so m. E. bei den konzessionierten 
Unternehmungen und in verwandten Fällen, wo weniger durch die. Ge
fährdungals durch die Tatsache der Erteilung derKonzessIon, 
welche die Abwehr gegen die Einwirkungen ausschaltet, 
die Haftung gerechtfertigt erscheint. V gl. zur Gefährdungshaftung Li t t en, 
Die Ersatzpflicht des Tierhalters S. 75. Dem neu e n, dem ungewohnten 
und ungewöhnlichen wird nicht selten eine besondere kausale Wirkung zu
geschrieben im Rechtsempfinden der Gesamtheit. So ist immer von den b~
sonderen Gefahren des Eisenbahnbetriebes gesprochen worden und dIe 
strengere Haftpflicht der Eisenbahnen gefordet worden, während die Statistik 
die Ansicht nicht bestätigt, daß die Beförderung auf Eisenbahnen gefähr
licher sei wie z. B. die Beförderung der Reisenden im Zeitalter der Post
kutschen. V gl. schon M a t a j a a. a. O. S. 58; vgl. K n aue r a. a. O. S. 107. 

2) Die kontraktlichen Verhältnisse müssen einer besonderen Beurteilung 
unterliegen, denn hier ist der "Nexus" durch den Vertrag gegeben, und aus 
dem Obligationsinhalte bestimmen sich die Pflichten des Schuldners. 

3) He ins h ei me r, Arch. f. ziv. Prax. Bd. 95 S. 240; vgl. auch 
T r ä ger a. a. O. S. 223. 
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So wenig das Strafrecht, das auf dem Verschuldungsprinzipe 
basiert, alle schuldhaften Handlungen bestrafen kann, so wenig 
wird im Zivilrecht aus jeder rechtswidrigen Verursachung ein 
Anspruch auf Schadensersatz in praxi gewährt werden können. 
In dem Kausalbegriff selbst liegt schon die Ein
schränkung des Verursachungsprinzips. Soll nicht eine 
Schadensersatzpflicht aller gegen alle Menschen entstehen, so 
muß die Haftung an eine bestimmbare nähere Beziehung,l) eine 
Verkörperung der Verursachung anknüpfen, und in der Tat ist 
den Juristen die Verursachung immer schon eine besondere 
Ver urs ach u n g. Das Hauptmoment aller bestehenden juristi
schen Kausaltheorien, auch der Theorie der conditio sine qua 
non, ist, daß sie s p e z i a I i sie ren und eine besondere Art der 
Verursachung hervorheben, daß sie aus der unendlichen Zahl 
derjenigen, die Bedingungen gesetzt haben, erst den- oder die
jenigen herausgreifen wollen, welche als Urheber des Schadens 
zu gelten haben. 

\ 

Als solche spezialisierte Verursachung j a7: g~ox~v Ik 
muß die fahrlässige widerrechtliche Handlung die 
Hauptgrundlage der Ersatzpflicht bilden, aber nicht als 
die allein denkbare Voraussetzung der Entschädigungspflicht, 
'sondern als die wichtigste Erscheinungsform, neben welcher 
- nicht als singuläre Ausnahme -, sondern als Ausfluß des 
gemeinsamen oberen Prinzipes auch andere Fälle von be
sonderer Verursachung schadensersatzpflichtig machen können, 
nur als Beispiel sei angeführt die der schuldhaften Handlung 
am nächsten liegende quasiculpa von 'lvahnsinnigen und Kindern. 2

) 

Durch diese Auffassung erlangt man die Möglichkeit, die 
zahlreichen Fälle der objektiven Haftung nicht als Singularitäten 
zu betrachten, und das Argument, daß man der Ausdehnung der 
objektiven Haftung deshalb entgegentreten müsse, weil sie im 
Widerspruch stehe zum Grundprinzip der Schadensersatzlehre, 
fällt dahin. Wichtige Konsequenzen ergeben sich auch für die 
Auffassung der culpa im Ersatzrechte und für den Standpunkt, 
den das Zivilrecht in der Schuldlehre dem Strafrechte gegen-

. über einzunehmen hat. 

1) vgl. auch J u n g a. a. O. S.78. 
2) Von diesem Standpunkt erscheint die Fassung . von § 829 BGB., 

welche auf die "Billigkeit" abstellt, unrichtig. 

I~ 

T 
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